
Änderungsantrag Haushaltsentwurf 2025  

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss 

am 05. Dezember 2024  
 

Antragssteller: Bündnis 90/ Die Grünen 

 

 

Änderung für Produkt (bitte ankreuzen) 
 

 010.111.010 Rat u. Ausschüsse, Fraktionen,  
                          Integrationsrat 

 010.111.130 Rechts- u. Schadens-  
                          angelegenheiten, Datenschutz 

 010.111.020 Verwaltungsleitung  020.122.010 Öfft. Sicherheit u. Ordnung 

 010.111.030 Gleichstellung  020.122.030 Bürgerservice u. Wahlen 

 010.111.040 Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarke.  020.122.040 Personenstandswesen 

 010.111.050 Beschäftigtenvertretung  020.126.010 Feuerschutz 

 010.111.060 Prüfung und Beratung  150.571.010 Wirtschafsförderung 

 010.111.070 Zentr. Lstg., Orga- u. Stadtarchiv  150.573.010 Kommunale Beteiligungen 

 010.111.090 Personalwirtschaft u. –entwickl.  150.573.020 Märkte 

 010.111.100 Finanzmanagement  160.411.010 Krankenhäuser 

 010.111.110 Zahlungsverkehr, Vollstreckung  160.611.010 Allgemeine Finanzwirtschaft 

 010.111.111 Veranlagung Steuern und Gebühren 
 160.612.010 Sonstige allgemeine  

                           Finanzwirtschaft 

 

Seite des Haushaltentwurfes, Konto, Bezeichnung, ggf. investive Maßnahme 

Seite: 108 

Konto: 
z.B. 54310000 

50110000 

Bezeichnung: Dienstbezüge Beamte 

ggf. investive Maßnahme: 
z.B. 7.01010001 Beschaffung bew. Vermögen  

      

 

Änderungsantrag 

      

 

Veränderung (VE nur für investive Maßnahmen möglich) 

 Ansatz alt 
z.B. 15.000 € 

Veränderung 
z.B. + 5.000 € 

Ansatz neu 
z.B. 20.000 € 

2025 46.300 € 27.700 € 74.000 € 

2026                   

2027                   

2028                   

sp. Jahre                    

VE 2026                   

VE 2027                   

VE 2028                   

VE sp. 

Jahre 

                  

 Sperrvermerk (ggfs. ankreuzen) 

 Freigabe durch:  Fachausschuss  HFWA  Rat 
 

 

ggf. Deckungsvorschlag für konsumtive Mehraufwendungen 

Produkt  Konto 

            

 

 

 



Begründung  

Die Gleichstellungsbeauftragte müssen umfassend und frühzeitig insbesondere an allen 

personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen beteiligt werden. Dabei wirken sie 

unterstützend und beratend bei sämtlichen Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die 

Gleichstellung von Frau und Mann haben könnten. Sie haben außerdem das Recht auf 

Akteneinsicht und Widerspruch sowie ein Teilnahme- und Rederecht in Gremien. Die 

Gleichstellungsbeauftragten haben eine wichtige Unterstützungs-, Mitwirkungs- und auch 

Kontrollfunktion. Sie haben ein breites Aufgabenspektrum.  

Zu den einzelnen Aufgaben gehören daher insbesondere: 

-    Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplans 

-    Mitwirkung bei Stellenausschreibungen 

-    Mitsprache bei personellen Auswahlentscheidungen 

-    Mitwirkung bei organisatorischen Maßnahmen 

Angesichts der großen personellen Veränderungen durch Generationswechsel, aber auch der 

Fluktuation innerhalb der Verwaltung, halten wir es für dringend gegeben, dass auch für die 

Gleichstellungsbeauftragte(n) eine adäquate Stundenanzahl in Höhe einer Vollzeitstelle zur 

Verfügung steht. Nur so wird/werden sie in der Lage sein, die stark wachsenden Aufgaben zu 

erfüllen.      

 

 

Dr. Karen Schomberg, Joris Mocka 

(Unterschrift) 


